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und der Nachweis
von 250 Fortbil-
dungsstunden (ent-
spricht 250 Fortbil-
dungspunkten) in-
nerhalb eines Zeit-
raumes von fünf Jah-
ren dürfte regelhaft
gelingen. 

Nach der Be-
kanntgabe der Ver-
einbarung des Ge-
meinsamen Bundes-
ausschusses zur
Fortbildung der Fachärzte im
Krankenhaus hat sich der prozen-
tuale Anteil der von Krankenhäu-
sern gemeldeten Veranstaltungen
an der Gesamtzahl aller Veranstal-
tungen weiter erhöht. Die durch
Krankenhäuser angebotenen Fort-
bildungen sind für alle Mediziner
zugänglich und erweitern das Ver-
anstaltungsangebot.

Anerkannte Veranstaltungen

Eine schnelle und jederzeit aktu-
elle Übersicht über anerkannte Ver-
anstaltungen bietet die Ärztekam-
mer über das Internet unter der
Adresse www.aekno.de/Veranstal-
tungskalender an. Die Datenbank
der Veranstaltungen im Kammerge-
biet Nordrhein ermöglicht neben ei-
ner Volltextsuche die Eingrenzung
auf den Veranstaltungszeitraum und
die Veranstaltungsorte. Eine interak-
tive Kreisstellenkarte ermöglicht die
Auswahl und Anzeige regionaler
Angebote (siehe auch Grafik).

Das seit 2004 geltende GKV-
Modernisierungsgesetz

(GMG) verpflichtet Ver-
tragsärzte und Fachärzte im Kran-
kenhaus alle fünf Jahre zum Nach-
weis der fachlichen Fortbildung. Die
Nachweise der Fachärzte im Kran-
kenhaus sind dem Ärztlichen Di-
rektor des Krankenhauses vorzule-
gen, Vertragsärzte müssen den
Nachweis gegenüber ihrer Kassen-
ärztlichen Vereinigung führen. Die
Fortbildungszertifikate der Ärzte-
kammern gelten als Nachweise. 

Seit Beginn der Anerkennungen
von Fortbildungsveranstaltungen
für das (zunächst freiwillige) Fort-
bildungszertifikat ist ein stetiger
Anstieg gemeldeter und anerkann-
ter Veranstaltungen zu verzeichnen:  

Neben Präsenzveranstaltungen
steht eine wachsende Zahl aner-
kannter Fortbildungsmodule aus
dem Bereich der Print- und Online-
Medien zur Verfügung. Diese wer-
den im Kammergebiet Nordrhein
nur bei Erfüllung strenger Qualitäts-
kriterien anerkannt. Die Wahl der
Fortbildungsmethode – Besuch von
Präsenzveranstaltungen oder Wis-
senserwerb über anerkannte Print-
oder Online-Medien – ist seitens der
Ärztekammer nicht festgelegt, eben-
so wenig existieren Vorgaben hin-
sichtlich der themenspezifischen Zu-
sammenstellung der Veranstaltungen.
Das reichhaltige Angebot erlaubt es,
Fortbildung individuell zu planen,
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Fortbildungsverpflichtung 

Der Gesetzgeber hat für Ver-
tragsärzte die Pflicht zum Nachweis
der gesetzlich geforderten Fortbil-
dung, den Zeitraum zur Erfüllung
sowie Sanktionen bei Nichterfül-
lung in § 95d SGB V festgelegt.1

Für Fachärzte im Krankenhaus
sieht § 137 SGB V unter dem Oberbe-
griff „Qualitätssicherung bei zugelas-
senen Krankenhäusern“ einen Be-
schluss des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses (GBA) zur Regelung der
im Abstand von fünf Jahren zu erfül-
lenden Fortbildungspflichten vor. 

Der Gemeinsame Bundesaus-
schuss hat eine Vereinbarung zur
Fortbildung der Fachärzte im Kran-
kenhaus veröffentlicht, diese ist am
1. Januar 2006 in Kraft getreten.
Fachärzte im Krankenhaus müssen
innerhalb eines Fünfjahreszeitrau-
mes an Fortbildungsmaßnahmen
teilnehmen, die nach Anerkennung
entsprechend dem Fortbildungszer-
tifikat der Ärztekammern mit ins-
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gesamt 250 Fortbildungspunkten
bewertet wurden. 

Neu eingeführt wurde eine fach-
spezifische Fortbildung. Fachärzte
im Krankenhaus müssen mindestens
150 Punkte durch fachspezifische
Fortbildung erworben haben. Da-
runter sind nach der Vereinbarung
„Fortbildungsinhalte zu verstehen,
die dem Erhalt und der Weiterent-
wicklung der fachärztlichen Kompe-
tenz dienen.“ Die Unterscheidung in
fachspezifische und sonstige Fortbil-
dung trifft der Facharzt selbst, der
Ärztliche Direktor bestätigt dies. 

Die Vereinbarung ist ebenso wie
ein Katalog von Fragen und Antwor-
ten zur Vereinbarung auf der Internet-
seite des GBA unter der Adresse
www.g-ba.de abrufbar. In dem Fragen-
und Antwortkatalog werden Fragen
zum Geltungsbereich, zum Fortbil-
dungszeitraum, zur Anrechnung von
Fortbildungspunkten, zur Zertifizie-
rung von Fortbildungsmaßnahmen,
zur Anrechnung fachspezifischer Fort-
bildung, zum Fortbildungsnachweis,
zur Nachweispflege und Veröffentli-
chung als auch Fragen zu Sanktionen
und Umsetzungsfragen beantwortet. 

Meldeverfahren für anerkannte 
Fortbildungspunkte

Alle Ärztekammern haben ein
Verfahren zur elektronischen Über-
mittlung erworbener Fortbildungs-
punkte durch den Veranstalter ein-
geführt, das der vereinfachten Er-
fassung der Fortbildung dient.2 Auf
den Fortbildungsausweisen ist eine
Fortbildungsnummer in Form eines
Barcodes aufgebracht. Diese Num-
mer kann aus Datenschutzgründen
nur die jeweils zuständige Ärzte-
kammer ihren Mitgliedern zuord-
nen, Namen von Teilnehmern oder
sonstige personenbezogenen Daten
werden nicht übermittelt. 

Schon kurz nach der Einführung
der Fortbildungsausweise meldeten
viele Veranstalter die Fortbildungs-
punkte ihrer Teilnehmer auf elek-
tronischem Weg an den „Elektroni-
schen Informationsverteiler“ (EIV),

die Teilnehmer ihrerseits machen re-
gen Gebrauch von den Fortbil-
dungsbarcodes. Zunehmend beteili-
gen sich auch Anbieter von Print-
und Online-Fortbildungsmodulen
an dieser Form der Punktegutschrift
auf den Fortbildungskonten. 

Diese Erfassung von Fortbildungs-
punkten und deren Gutschrift inner-
halb eines festgelegten Zeitraumes er-
leichtert allen Beteiligten das Verfah-
ren zum Nachweis der über anerkann-
te Veranstaltungen erworbenen Punk-
te und schafft Transparenz für alle teil-
nehmenden Ärztinnen und Ärzte. 

Umwandlung bisher erworbener Punkte 

Neben den auf elektronischem
Weg übermittelten Punkten besteht
auch die Möglichkeit der Gutschrift
von traditionell in Papierform attes-
tierten Fortbildungspunkten auf
dem Fortbildungskonto. Die Ärzte-
kammer Nordrhein hat deshalb
kreisstellenbezogen alle betroffe-
nen Ärztinnen und Ärzte zur Ein-
reichung ihrer gesammelten Papier-
bescheinigungen aufgerufen. Aufru-
fe für einige Kreisstellen sind schon
erfolgt und haben zur Einreichung
von circa 150.000 Belegen geführt. 

Alle Ärztinnen und Ärzte aus
den bisher nicht betroffenen Kreis-
stellen werden noch angeschrieben
und zur Einreichung aufgefordert.
Die bisher in Papierform beschei-
nigten Punkte werden schrittweise
dem elektronischen Punktekonto
gutgeschrieben. In Papierform be-
scheinigte Punkte sollten nur als
Kopien der Originalbelege gesam-
melt übermittelt und der Ärztekam-
mer nicht als Einzelbelege zuge-
schickt werden. Das Punktekonto ist
auf Wunsch online zugänglich, so
dass der Punktestand über Internet
nach Eingabe der Arztnummer und
der EFN (Einheitliche Fortbildungs-
nummer) abgerufen werden kann.

Ausstellung des Zertifikates 

Die Ausstellung eines Fortbil-
dungszertifikates durch die Ärzte-

kammer Nordrhein erfolgt bei
Nachweis von 250 anerkennungsfä-
higen Fortbildungspunkten inner-
halb des vom Gesetzgeber vorgese-
henen Zeitraums von fünf Jahren. 

Dieser Zeitraum beginnt für Ver-
tragsärzte mit dem 1.1.2004 und en-
det am 30.6.2009, für Fachärzte im
Krankenhaus läuft der Zeitraum
vom 1.1.2006 bis zum 31.12.2010. Bei
späterer Aufnahme der Tätigkeit be-
ginnt der Fünfjahreszeitraum mit
Beginn der vertragsärztlichen Tätig-
keit,  im Krankenhaus ist der ver-
traglich vereinbarte erste Arbeitstag
maßgeblich. Ein vor Ablauf obiger
Fristen ausgestelltes Fortbildungs-
zertifikat befreit bis zum Ablauf des
korrespondierenden Fünfjahreszeit-
raums von der Verpflichtung zur
Vorlage eines weiteren Nachweises. 

Für Vertragsärzte beginnt ab
dem 1.7.2009 eine neue Frist mit der
Notwendigkeit des Nachweises ei-
nes Fortbildungszertifikates bis zum
nächsten Stichtag 30.6.2014, für
Fachärzte im Krankenhaus beginnt
der neue Zeitraum mit dem 1.1.2011
und endet am 31.12.2015. 

Es liegt sowohl im Interesse der
nachweispflichtigen Ärztinnen und
Ärzte als auch im Interesse der Ärz-
tekammer, durch Ausstellung des
Fortbildungszertifikats bei Erreichen
der vorgeschriebenen Punktzahl das
Kumulieren von Anträgen vor einem
Stichtag zu vermeiden. Ärztinnen
und Ärzte erhalten zudem rechtzei-
tig die Gewissheit, die vom Gesetzge-
ber festgelegten Anforderungen an
die Fortbildungsnachweispflicht er-
füllt zu haben. Die Ärztekammer
kann bei frühzeitigem Einreichen
vor den Stichtagen einen reibungslo-
sen Ablauf garantieren. 

Auch die Einrichtung und Pflege
der elektronischen Punktekonten
erfordert Kontroll- und Prüfungs-
maßnahmen, und die Ausstellung
der Zertifikate kostet Zeit. Wie die
Erfahrung zeigt, kann eine falsche
Selbsteinschätzung anerkennungs-
fähiger Punkte eine zeitaufwändige
Bearbeitung erfordern. Die Ärzte-
kammer empfiehlt deshalb in bei-
derseitigem Interesse das Fortbil-
dungszertifikat bei Erreichen der
geforderten Punktzahl frühzeitig zu
beantragen. 

2 siehe Rheinisches Ärzteblatt „Neuer Ausweis für die Fortbildung“, Heft 11/2005, S. 11 f., im Internet unter www.aekno.de, Rheinisches Ärzteblatt, 
ÄrzteblattArchiv


